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Betrifft

Antrag der AfD Ratsgruppe Ifd. Nr. A-R/0004/2020 ,Alleen in Minster pflanzen®

Beratungsfolge

116.06.2020  Ausschuss fiir Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Stadtgebiet auf 6ffentlichen Flachen in der Vergangen-
heit umfangreiche Baumpflanzungen erfolgt sind.

2. In straBenbaulichen Plan- und Genehmigungsverfahren und in der stadtebaulichen Grinplanung
werden mdgliche Alleepflanzungen im Rahmen verfigbarer Flachen einzelfallspezifisch bertck-
sichtigt.

3. Die Anpflanzung und Entwicklung von Alleen auf Privatflichen kann bei Bedarf aus vorhandenen
Forderprogrammen unterstiitzt werden.

4. Der Antrag ,Alleen in Miinster pflanzen® Nr. A-R/0004/2020 (Anlage 1) ist hiermit erledigt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:
keine

Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten

Begrindung:

Zu 1:

Im Stadtgebiet Miinster wurden in der Vergangenheit im Rahmen diverser Flurbereinigungsverfahren,
im Zuge der Umsetzung der Landschaftsplane und in diversen StraRenbauprojekten zahlreiche
Baumpflanzungen vorgenommen. Weitere Baumpflanzungen sind winschenswert und werden vor-
genommen. Dabei ist zu beachten, dass technische Regelwerke fur Bepflanzungen an offentlichen
Stral3en im Hinblick auf den Raumbedarf der Baume und die Verkehrssicherheit notwendige Abstan-
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de zu Verkehrsflachen vorgeben, so dass die zur Verfligung stehende éffentliche Flache in den meis-
ten Fallen nur einseitige oder unterbrochene Pflanzungen zulasst.

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen kénnen potentielle Baumpflanzungen technisch aufwan-
dig machen bzw. ganz verhindern.

Im AuBRenbereich muss das Wirtschaftswegenetz den tendenziell immer grol3er werdenden landwirt-
schaftlichen Geraten gerecht werden. Demnach sind in den meisten Fallen auf den Wegeparzellen
maximal einseitige Gehdlzstrukturen maoglich.

Zur Ermdglichung einer Alleepflanzung wird auch die Inanspruchnahme von Privatflachen in Betracht
gezogen. Erfahrungen aus der Landschaftsplanung und der Umsetzung von Kompensationsmal3-
nahmen zeigen allerdings, dass die Bereitschaft, Privatflachen fur Pflanzungen dauerhaft zur Verfi-
gung zu stellen, sehr begrenzt ist.

Zu 2:

In straRenbaulichen Planverfahren wird im Zuge der Amterbeteiligung seitens des Amtes fiir Griinfla-
chen, Umwelt und Nachhaltigkeit generell darauf hingewirkt, die vorhandenen Potentiale fiir Baum-
pflanzungen im Allgemeinen, im Einzelfall auch fur Alleepflanzungen zu nutzen.

Bei der Planung von stadtischen Grinflachen finden Alleen im Rahmen gestalterischer Moglichkeiten
und unter Beachtung geplanter Nutzungen Berlcksichtigung.

Zu 3:

Der Verwaltung stehen Forderméglichkeiten fur Naturschutzmafinahmen aus Landesmitteln und stad-
tische Fordermittel zur Verflgung. Interessierte Burger kénnen bei der Pflanzung von Alleen auf Pri-
vatflachen finanziell unterstitzt werden.

Die Verwaltung wird im Spatsommer/Herbst durch Bekanntmachungen in den einschlagigen Medien
auf die Fordermoglichkeiten aufmerksam machen.

In Vertretung

Matthias Peck
Stadtrat

Anlage

Antrag der AfD Ratsgruppe Ifd. Nr. A-R/0004/2020 ,Alleen in Mlnster pflanzen®

V/0453/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

